
986 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

26. 9. 1968 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Hochschulassistentengesetz 1962 
neuerlich abgeändert wird (8. Novelle zum 

Hochschulassistentengesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artil{el I 

Das Hochschulassistentengesetz 1962, BGBL 
Nr. 216, in de~ Fassung der Bundesgesetze 
BGBL Nr. 166/1965, Nr. 112/1966, Nr. 72/1967 
und Nr. 239/1967 wird abgeändert wie folgt: 

1. § 18 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Vollbeschäftigten wissenschaftlichen Hilfs­
kräften gebührt ,ein Monatsentgelt von 3468 5, 
das Monatsentgelt beträgt ,aber für wissensdnft­
liehe Hilfskräfte, die Diplomkaufleute, Diplom­
volkswirte oder Diplomdolmetscher sind, 3640 5. 
Neben dem Monatsentgelt gebührt eine Haus­
haltszulage nach den Bestimmungen der §§ 4 
und 5 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBL Nr. 54 
in der derzeit geltenden Fassung. Nicht voll­
beschäftigten wrssen'schaftlichen Hilfskräften ge­
bührt der ihrer Arbeitszeit entsprechende Teil 
des Monatsentgeltes und der Haushaltszulage. " 

2. Die Abs. 2 und 3 des § 21 haben zu lauten: 

,,(2) Das Monatsentgelt der vollbe~ 

schäftigten Vertragsassistenten beträgt 
im ersten Jahr ihrer Verwendung .... - 4650 5, 

und ab dem neunten Jahr ihr,er Ver-
wendung ....................... 6034 5. 

(3) Das Monatsentgelt erhöhtsidl 
für Vertragsassistenten, welche das 
Doktorat der Medizin erworben haben 
und als itrzte verwendet werden, 
ab dem elften Jahr ihrer Verwendung 

auf ............................. 64585, 
ab dem dr,eizehnten Jahr ihrer Ver-

wendung auf .................... 6815 5 
und ab dem fünfz-ehmen Jahr ihrer 

Verwendung ,auf ................ 7172 5." 

Artikel 11 

(1) Die im § 18 Abs. 1 und § 21 Abs. 2 und 3 
des Hochschulassistentengesetzes 1962 in der 
Fassung des Artikels I angeführten Bezugs­
ansätze gebühr,en ab 

1. Oktober 1968 im Ausmaß von. 93'6 v. H., 
1. September 1969 im Ausmaß von 957 v. H., 
1. August 1970 im Ausmaß von .. 91'9 v. H., 
1. Juli 1971 im Ausmaß von .... 100'0 v. H. 

(2) Sind die sich nach Abs. 1 ergehenden Be­
träge nicht durch volle Schillingbeträge teilbar, 
sind Restbeträge von weniger - als 50 Groschen 
zu vernachlässigen und Restbeträge von 50 Gro­
schen und darüber ,als volle Schilling anzusetzen. 

Artikel III 

vom zweiten bis einschließlich dem vier-
ten Jahr ihrer Verwendung ....... . 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Oktober 
4905 S, 1968 in Kraft. 

ab dem fünften Jahr ihrer Verwendung 
ab dem siebenten Jahr ihrer Verwen-

dung 

5160 5, 

5670 S 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist das Bundesministerium für Unterricht ~­
traut. 
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2 986 der Beilagen 

Erläulternde Bemerkungen 

Die Bezüge der HochsdlUlassisuenten selbst 
sind im Gehaltsgesetz 1956 geregel!t und sollen 
wie die Bezüge der anderen Bund~sbeamten im 
Rahmen einer Novelle zu diesem <&esetz begin­
nend mit 1. Oktober 1968 erhöhtl werden. Im 
Hochschulas'sistentengesetz 1962 ist aher die 
Entlohnung der wissenschaftlichen Hilfskräfte, 
Demonstrator,en und Vertragsassistenten ent­
halten. Um diese Bediensteten in den Genuß 
der in Aussicht g,enommenen Erhöhung der Be­
zü'ge der öffentlich Bediensteten zlu setzen, ist 
eine Abänderung des Hochsdlhlassistenten-

I 

I 
Alte Bezüge I 

Gehaltsstufe --------;---~---'----''----
Hod1Schulas~istcntcn I Verl:ragsassistenten 

I 

1 3766 3693 

2 3959 3923 

3 4151 4153 

4 4534 4613 

5 4918 4920 

gesetzes 1962 erforderlich. Die im Artikel I vor­
gesdllagenen neuen Sätze für die wissenschaft­
lichen Hilfskräfte bedeuten eine Erhöhung der 
bisherigen Bezüge im Gesamtausmaß von 20·050/Q. 
Das ist jener Prozentsatz, um den,auch die An­
fangs bezüge für die Hochschulassistenten erhöht 
werden sollen. ' 

Die Bezüge _ der Vertragsassistenten wurden 
in dem vorliegenden Gesetzentwurf um rund 
dieselben Beträge erhöht, wie die der HochsdlUl­
assistenten, was die folgende Darstellung ver­
anschaulichen soll: 

Neue Bezüge 
Differenz 

Hochsmulassistentro Vertragsassistenten 

-73 4722 4650 

-36 4941 4905 

+ 2 5160 5160 

+79 5597 5670 

+ 2 6034 6034 

Ärzte 

6 

7 

8 

5685 

6069 

6452 

5227 

5534 

5842 

-458 

-535 

-610 

6908 

7345 

7782 

Die anfallenden Kosten des vorliegenden Ge­
setzentwurfes werden aus dem Personalaufwand 
der Hochschulen zu decken sein. 

6460 

6810 

7170 
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